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 Veröffentlicht am 26.11.2013

Norm

ZPO §68

Rechtssatz

Beauftragt die Partei, für die gemäß § 64 Abs 1 Z 3 ZPO ein Rechtsanwalt als Verfahrenshelfer bestellt wurde, einen frei

gewählten Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung im anhängigen Verfahren, führt dies zwar nicht ex lege zum Erlöschen

der Verfahrenshilfe nach § 68 Abs 1 ZPO,  jedoch kann, auch wenn keine Änderung der Vermögensverhältnisse

eingetreten ist, die Verfahrenshilfe (im Umfang der Z 3) für erloschen erklärt werden.
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